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                                            Prävention

 

BG BAU  Prävention  Bezirk Süd 
Landsberger Straße 309  80687 München  
 

      Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       

      
 

Unser Zeichen: 
(bitte stets angeben) 

            

Ihr Ansprechpartner:  
Telefon:

Mobil:  
Fax:

E-Mail: 

Datum: April 2014 

Meldung von Baustellen an die BG BAU 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bisher melden Sie Baustellen Ihres Unternehmens entweder per Email, Fax oder auf dem Postweg. 

Diese Form der Meldung erfordert für uns eine umfangreiche manuelle Nachbearbeitung. Bereits seit 
mehreren Jahren bieten wir unseren Mitgliedsbetrieben daher die Möglichkeit, Baustellen direkt onli-
ne über einen firmenspezifischen Zugang zum Extranet zu melden. In diesem Fall wird Ihre Meldung 
direkt den zuständigen Ansprechpartnern zugeordnet, eine weitere manuelle Nachbearbeitung durch 
uns entfällt. Für Sie bietet die Meldung über das Extranet den Vorteil, dass Sie diese mit weiteren 
Informationen verknüpfen können (beispielsweise der Anzeige eines hochziehbaren Personenauf-
nahmemittels oder von Arbeiten in kontaminierten Bereichen). Außerdem erhalten Sie einen Baustel-
lenaushang, auf dem die geographische Lage der Baustelle dargestellt ist und die nächstgelegenen 
Durchgangsärzte sowie die Ansprechpartner der BG BAU benannt sind. 

Aufgrund des hohen Aufwands werden wir die Bearbeitung von Baustellen, die nicht über das Extra-
net gemeldet werden, ab 01.05.2014 einstellen. Sie haben aber weiterhin die Möglichkeit, Baustellen 
Ihres Unternehmens über das Extranet zu melden. Sollte Ihnen die Zugangsdaten zu Ihrem firmen-
spezifischen Extranet nicht oder nicht mehr bekannt sein, haben Sie die Möglichkeit, diese erneut 
anzufordern (siehe http://www.bgbau.de/extranet). 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass zwar eine Verpflichtung zur Meldung 
von Baustellen auch für Betriebe, die ehemals Mitglied der Tiefbau-Berufsgenossenschaft waren, 
nicht mehr besteht. Die Meldung von Baustellen bietet Ihnen jedoch die oben bereits genannten Vor-
teile für die weiteren, nach wie vor erforderlichen Anzeigen gegenüber der BG BAU und für die für 
jede Baustelle unverzichtbare Organisation der Ersten Hilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 


